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Präsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler: Ich begrüße sehr herzlich Frau Bundes-

ministerin Elisabeth Köstinger hier im Hohen Haus. (Beifall bei der ÖVP sowie bei 

BundesrätInnen von SPÖ und FPÖ.) 

Weitere Wortmeldungen liegen dazu nicht vor.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist geschlossen.  

Die Abstimmungen erfolgen getrennt.  

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2020 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz geän-

dert wird.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.  

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2020 

betreffend ein Protokoll zur Abänderung des Protokolls zum am 7. Juni 2011 in Wien 

unterzeichneten Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik 

Tadschikistan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 

Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen.  

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbe-

reiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß 

Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz.  

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Natio-

nalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.  

Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des National-

rates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige Zu-

stimmung zu erteilen. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.  
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Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2020 

betreffend ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Regierung der 

Republik Österreich und der Regierung der Ukraine zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen.  

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbe-

reiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bundesrates gemäß 

Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des Natio-

nalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist damit angenommen.  

Nun lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des National-

rates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfassungsmäßige 

Zustimmung zu erteilen.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit angenommen.  

 


